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dir1044 Opposition verwirklicht sind. Wer mit Nein stimmt, hilft dem System,
welches eine Steuer einschmuggeln und sofort beschliessen will.»1043

Schliesslich stand auch die Delegiertenversammlung der Solothurner

Grütli-Sektionen hinter der neuen Verfassung, obwohl sich die
Grütlianer enttäuscht darüber zeigten, dass ihre Forderung nach
Einführung der direkten Steuer nicht berücksichtigt wurde.1046

Weil keine Gruppierung für die Verwerfung eingetreten war,
überraschte es nicht, dass die neue Verfassung vom Volk klar angenommen
wurde. 2131 Nein standen 7420 (oder 72,7 Prozent) Ja-Stimmen
gegenüber1047 - womit das Volk «den Schlussstrich unter eine
unerquickliche Periode der Solothurner Geschichte» setzte.1048

Von den zehn Bezirken lehnte nur einer (Bucheggberg, knapp mit
300:285 Stimmen) die neue Verfassung ab.1049

Ebenso wenig wie das klare Resultat überraschte aber auch die
magere Stimmbeteiligung von 55,2 Prozent, was das «Oltner Tagblatt»
wie folgt kommentierte:

«Wir glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, die geringe Betheiligung rühre
daher, dass viele, welche wegen dieser oder jener Bestimmung oder auch wegen dem, was
sie in der Verfassung vermissten, zum Verwerfen geneigt waren, andererseits doch das
Gewicht der politischen Erwägungen, welche die Parteien zur Annahme bewogen,
anerkannten und denselben nicht entgegen handeln wollten.»1030

14. Eine kurze Bilanz der Verfassungsrevision

«Mir macht es den Eindruck, man hätte füglich bei der alten Verfassung

von 1875 bleiben können»,1051 notierte Arnold Ingold am
24. September 1887, nach der letzten Sitzung des Verfassungsrates, in
sein Tagebuch. Allein, diese Ansicht erscheint wohl doch etwas zu
negativ. Zwar vermochte sie das Hauptproblem, die maroden
Staatsfinanzen, nicht zu lösen. Doch mit den Volkswirtschaftsartikeln und
der Volkswahl des Regierungsrates war die 1887er Verfassung ihrer
Vorgängerin von 1875 doch ein bedeutender (Fort-)Schritt ins 20.
Jahrhundert. Wenn man bedenkt, dass die Verfassung nach der liberalen
Machtergreifung von 1830 innert sechs Jahrzehnten nicht weniger als

1044 Druckfehler in der Zeitung.
">43 SA Nr. 124, 15.10.1887.
10«OT Nr. 233, 4.10.1887.
1047 Verbal-Prozesse Kantonsverfassung 1887.
1048 Allemann, S. 3.
1049 Verbal-Prozesse Kantonsverfassung 1887.
1030 OT Nr. 251, 25.10.1887.
1031 Ingold-Tagebuch, Bd. I, S. 168.
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fünfmal revidiert wurde, danach aber bis zum heutigen Tag Bestand
hatte, so kann das Werk von 1887 so schlecht auch wieder nicht (gewesen)

sein.
Vor allem in einer Beziehung hatte die neue Verfassung direkte (und

schnelle) Folgen: mit der Ausschliesslichkeit des liberalen Regiments,
das zwischen 1841l052 und 1887 sämtliche 32 Regierungsräte gestellt
hatte,1053 war's vorbei, und die Freisinnigen mussten der Opposition
bei den vier Wochen nach der Verfassungsabstimmung stattfindenden
Regierungsratswahlen - getreu der neuerdings festgehaltenen
Minoritätenvertretung - erstmals einen Sitz zugestehen.

15. Ausklang des Jahres 1887 mit Nationalrats-, Ständerats-,
Regierungsrats- und Kantonsratswahlen

Ein erster Test für die Parteien waren nach Annahme der neuen Verfassung

die eine Woche nach der Abstimmung darüber stattfindenden
eidgenössischen Wahlen. Während die Liberalen hiefür Oskar
Munzinger und Casimir von Arx als Ständerats- sowie Bernhard Hammer,
Albert Brosi, Josef Gisi und Wilhelm Vigier (Oberst) als Nationalratskandidaten

aufstellten,1054 brachte die Opposition eine eigene Liste.
Neben Euseb Vogt (Ständerat), Bernhard Hammer, Rudolf Stuber und
Othmar Kully (Nationalrat) befanden sich darauf auch die beiden
Liberalen Oskar Munzinger (Ständerat) und Casimir von Arx (Nationalrat).

1055 Diese lehnten aber eine Unterstützung durch die Opposition

ab.1056

Interessant ist auch hier, dass sich die Linke nicht einig war. Die
Grütli-Sektionen beschlossen an ihrer Delegiertenversammlung vom
2. Oktober in Solothurn, die liberalen Kandidaten zu unterstützen und
gegen die Kandidatur des (zum oppositionellen Teil der Arbeiterpartei
gehörenden) Rudolf Stuber anzutreten, «denn es herrschte starke
Missbilligung darüber, dass Stuber in der kritischen Stunde, als der
Ruf an ihn erging, zur Regeneration die Hand zu bieten, nichts davon
hatte wissen wollen.»1057 Dagegen unterstützten die ausserhalb des
Kantonalverbandes stehenden Grütli-Sektionen von Solothurn, Gren-

1032 Bei der Totalrevision von 1841 wurde als neue Exekutive als Nachfolgegremium
des 17köpfigen Kleinen Rates der neun Mitglieder zählende Regierungsrat eingeführt
(1851: sieben Regierungsräte; 1856 bis heute: fünf).

1033 vgl. Ämterbuch.
1034 vgl. OT Nr. 245, 18.10.1887.
1033 SA Nr. 129, 27.10.1887.
10» vgl. OT Nr. 254, 28.10.1887, ST Nr. 255, 27.10.1887 und ST Nr. 256, 28.10.1887.
1037 OT Nr. 233, 4.10.1887 (vgl. auch S. 110).
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